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IRAN: ATENA DAEMI 

 

Sieben Jahre Haft wegen Aktivitäten für Menschenrechte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atena Daemi ist eine Menschenrechtlerin, die wegen ihrer gewaltfreien Aktivitäten zu 7 
Jahren Haft verurteilt wurde. Daher fordert Amnesty International ihre Freilassung. 
 
Atena Daemi, geboren am 27.03.1988, wurde am 12. Mai 2015 zunächst zu 14 Jahren Haft 
verurteilt. Das Verfahren dauerte nur etwa eine Viertelstunde. Sie wurde wegen „Versammlung 
und Verschwörung gegen die nationale Sicherheit“, „Verbreitung und Propaganda gegen das 
System“ und „Beleidigung des Gründers der islamischen Republik und des Religionsführers“ 
für schuldig befunden. Sie hatte sich auf Facebook und Twitter kritisch zu Hinrichtungen und 
Menschenrechtsverletzungen im Iran geäußert, mit Angehörigen zum Tode Verurteilter vor den 
Gefängnissen demonstriert und Flugblätter gegen die Todesstrafe verteilt, Gräber von 
Hingerichteten besucht und Informationen über Menschenrechtsverletzungen weitergegeben. 
Sie setzte sich auch für die Rechte arbeitender Kinder ein. Auch warf man ihr unter anderem 
vor, sie habe sich mit Familienangehörigen von Personen getroffen, die bei den 
Demonstrationen nach der Präsidentenwahl 2009 getötet wurden, und die Aufklärung des 
Schicksals der während der Massenhinrichtungen in den 1980er Jahren getöteten Personen 
gefordert.  
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Atena Daemi wurde im Oktober 2014 verhaftet. Sie befand sich mehr als 50 Tage im Evin-
Gefängnis in Einzelhaft, der Zugang zu einem Rechtsbeistand wurde ihr verweigert. Während 
der Verhöre waren ihr die Augen verbunden. Seit ihrer Inhaftierung leidet sie an unklarem 
Schwächegefühl an Armen und Beinen und wiederkehrenden Sehstörungen. Eine von ihrer 
Familie geforderte ärztliche Untersuchung außerhalb des Gefängnisses wurde von den Behörden 
abgelehnt, zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen erhielt sie lediglich ein Beruhigungs-
mittel. 
 
Atena Daemi hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt. Bis zur Entscheidung des 
Berufungsgerichtes durfte sie ab Februar 2016 in Freiheit sein. In der Zwischenzeit hatte das 
Berufungsgericht das Urteil auf sieben Jahre Haft herabgesetzt. Das Berufungsverfahren beim 
Obersten Gerichtshof läuft noch.  
 
Sie wurde dann wieder am 26. November 2016 verhaftet. Sie berichtete, sie und ihre beiden 
Schwestern seien misshandelt worden, und man habe sie mit Pfefferspray besprüht, als sie 
einen Haft- und Durchsuchungsbefehl verlangten. Trotz mehrfacher Aufforderung zeigten die 
Beamten keinen Haft- oder Durchsuchungsbefehl und keinen Ausweis, sie trugen 
Gesichtsmasken und führten sie mit verbundenen Augen ab. 
 
Am 23. März 2017 wurden die beiden Schwestern der Gefangenen, Hanieh und Ensieh, wegen 
der Vorgänge bei der Verhaftung von Atena D. zu 91 Tagen Haft verurteilt, auch Atena D. bekam 
diese Strafe, die an die 7 Jahre Haft angehängt wurde. Die Strafe der Schwestern wurde auf 
ein Jahr ausgesetzt. Das Urteil wurde mit „Beleidigung und Behinderung von Beamten im 
Dienst“ begründet. Gleich nach ihrer Verhaftung wollte Atena D. Anzeige gegen das Verhalten 
der Beamten bei der Festnahme stellen. Die Anzeige wurde aber nicht an die Staatsanwaltschaft 
weitergeleitet, und es wurde kein Verfahren eröffnet. Aus Protest gegen das Vorgehen der 
Behörden und wegen der erneuten Verurteilungen begann Atena Daemi am 8. April 2017 einen 
Hungerstreik mit der Forderung, dass die jetzigen Haftstrafen gegen die beiden Schwestern 
zurückgenommen würden.  
 
Im März 2017 hatte sich das Augenleiden der Gefangenen verschlechtert, am rechten Auge 
bestand eine schwere Sehminderung. Man brachte Atena D. schließlich ins Krankenhaus, wo 
man eine mögliche Entzündung des Sehnervs vermutete, zusätzliche Untersuchungen wurden 
empfohlen, aber von den Behörden abgelehnt. Atena wurde noch am selben Tag ins Gefängnis 
zurückgebracht.  
 
Während des Hungerstreiks traten bei der Gefangenen schwerwiegende Gesundheitsstörungen 
auf. Zum Erbrechen und den Sehstörungen kam noch eine unbehandelte Nieren- und 
Blasenentzündung dazu, so dass man nach 46 Tagen des Hungerns von einem lebens-
bedrohlichen Zustand sprechen konnte. Nach einer kurzzeitigen Bewusstlosigkeit brachte man 
Atena D. ins Krankenhaus, wo man die Notwendigkeit einer intensiven Krankenhausbehandlung 
feststellte. Dennoch wurde sie am selben Tag wieder zurückgebracht. 
 
Am 31. Mai 2017 hob das Gericht das Urteil vom 23. März gegen sie und ihre beiden 
Schwestern wegen der angeblichen Beleidigung von Vollstreckungsbeamten auf. Atena D. hatte 
das Ziel ihres Hungerstreiks erreicht. Allerdings hatte das Gericht die Zurücknahme des Urteils 
etwas merkwürdig begründet: Die Schwestern hätten höfliche und angesehene Eltern mit einer 
guten religiösen Erziehung, die Schwestern hätten vor Gericht ein gutes Betragen gezeigt, dazu 
kämen noch die seriösen Auslassungen des Verteidigers. Vor dem Hintergrund sei ein unschick-
liches Betragen der Schwestern gegenüber den Beamten bei der Verhaftung von Atena nicht 
wahrscheinlich. 


